
Die Berglandwirtschaft

von Dipl.-Ing. Rupert Huber 
ren zur Feststellung der Berg- 
bauembetriebe. Im Jahre 1960 
wurden mit dem Landwirt- 
schaftsgesetz wesentliche 
Grundlagen für die Förderung 
der Berglandwirtschaft ge- 
schaffen. Im Sinne einer 
grundlegenden Voraussetzung 
wurde im Landwirtschaftsge- 
setz eine Verordnungserrnäch- 
tigung zur Bestimmung von 
Bergbauernbetrieben einge- 
baut. Nach diesen Regeln 

I konnte der Landwirtschaftsmi- 
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I,?? J ~ I ~ , . ~  1960 wL,rdr,l in Österreich wurden schon sehr frühzeitig 
mit dem Landwirt- Grundlagen für spezifische Maßnahmen für die 
schqftsgesetz wesentli- Berggebiete geschaffen. Eine wesentliche Vor- 
che Grundlagenfür die aussetzung für eine differenzierte und zielgerich- 
FörderungderBerg- tete Politik für die Bergbauern und für die Berg- 
landwirtschqft ge- gebiete insgesamt war in diesem Zusammenhang 
schaffen die Abgrenzung der Bergregionen. Rupert Huber, 

Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für 
Bergbauernfragen, zeigt die Entwicklung der 
Bergbauernpolitik auf. 

Tab. I :  Kriterien für Die ersten Regelungen dem Ende des zweiten Welt- 
die Einstufung der krieges begannen die intensi- 
Bergbauernbetriebe zu Besteuerungsfragen ge- ven Vorbereitungen für ein 
(Bergbauernzonierung) schaffen. Unmittelbar nach neues und komplexes Verfah- 

Hangneigungsverhältnisse 

wurden 1937 mit einem Bezug 

Zone 1 Anteil Erschwernisfläche* < 40 % 
Zone 2 Anteil Erschwernisfläche 40 - 80 % 
Zone 3 Anteil Erschwernisfläche > 80 % 
Zone 4 Anteil Erschwernisfläche > 80 % und zusätzlich mindestens 40 % beson- 

Erschwernisflächen: landwitfschafikhe Nutzflächen und Hangneigung mindestens 25 % 
dere Erschwernisfläche (mind. 50% Hangneigung) 

Äußere Verkehrs- und Ertragslage 
In Ergänzung zur Hangneigung wurden zusätzlich und alternativ berücksichtigt: 
0 Äußere Verkehrsverhältnisse (=Erreichbarkeit des Betriebes) 
0 Ertragslage der landwirtschaftlichen Nutzfläche 

nister Betriebe mit bestimmten 
Voraussetzungen (bergbäuerli- 
che Eigenschaften) zu Berg- 
bauernbetrieben erklären. Der 
einzelbetriebliche Ansatzpunkt 
führte zur individuellen Beur- 
teilung jedes einzelnen Betrie- 
bes, womit eine Differenzie- 
rung auf dieser Ebene zu einer 
hervorragenden Eigenschaft 
des System insgesamt wurde. 

In der Anfangsphase wurde 
diese Kategorisierung, die 
auch in einem unmittelbaren 
Zusammenhang mit dem da- 
maligen Berghöfekataster 
stand, für die Charakterisie- 
rung der verschiedenen Regio- 
nen in den Berggebieten ange- 
wendet. Entscheidende Bedeu- 
tung erlangte dieses System 
bei der Verteilung von Förde- 
rungsmitteln, insbesondere in 
den 70-er Jahren mit der Ein- 
führung der Direktzahlungen 
durch Bund und Bundesländer. 

Die Bergbauernverordnun- 
gen waren des weiteren eine 
Grundlage für die darauf auf- 
bauende Zonierung bzw. Ein- 
teilung in vier Gruppen. Auch 
das Projektgebiet für den neu- 
en Berghöfekataster steht in ei- 
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nem unmittelbaren Bezug mit 
der räumlichen Verteilung der 
Bergbauernbetriebe. Mit der 
Umsetzung der neuen Aus- 
gleichszulage im Jahre 2001 
erübrigte sich die Bergbauern- 
zonierung, ausgenommen die 
bis 2004 befristete nationale 
Beihilfe im Rahmen der Wah- 
rungsregelung. 

Berg bauernzonierung 

Aufbauend auf die Bestim- 
mung der einzelnen Bergbau- 
ernbetriebe wurde eine Diffe- 
renzierung nach dem Ausmaß 
der Erschwernislage vorge- 
nommen. Zu Beginn erfolgte 
diese Differenzierung mit Hil- 
fe eines differenzierten Punk- 
teschemas, ab 1975 mit dem 
System der Bergbauernzonie- 
rung, wobei die in Tub. I auf- 
geführten Kriterien maßgeb- 
lich waren. 

Mit dem Beitritt zur Eu- 
ropäischen Union am 1.1.1995 
wurde ein Benachteiligtes Ge- 
biet nach den EU-Regeln abge- 
grenzt, das rund 70 % der land- 
wirtschaftlichen Nutzfläche 
Österreichs einschließt. Der 
weitaus überwiegende Teil ent- 
fallt davon auf die Kategorie 
Berggebiete, der Rest sind 
,,Sonstige Benachteiligte Ge- 
biete" sowie „Kleine Gebiete". 

Die Kriterien für die Ab- 
grenzung beziehen sich auf die 
Seehöhe und Hangneigung 
von Gebietseinheiten sowie 
auf die Betriebszahl (Einheits- 
bewertung) und auf Kennzah- 
len wie Bevölkerungsentwick- 
lung. Diese EU-konforme Ab- 
grenzung ist maßgeblich für 

Berggebiete 
Räumliche Bezugseinheit: politische Gemeinde bzw. Teile davon (Katastralgemeinde) und 
naturräumliche Einheiten mit Berggebietscharakter 
0 Durchschnittliche Seehöhe mindestens 700 m oder 
0 Durchschnittliche Hangneigung mindestens 20 % oder 

Durchschnittliche Hangneigung zwischen 15 und 20 YO und durchschnittliche Seehöhe zwi- 

Sonstige Benachteiligte Gebiete 
Räumliche Bezugseinheit: politische Gemeinde 

Durchschnittliche Betriebszahl max. 30 (bis max. 35 in Gebieten mit einem Grünlan- 

0 Bevölkerungsdichte von maximal 55 EW pro km2 oder eine Bevölkerungsabnahme von 

0 Überdurchschnittlich hohe Agrarquote 

schen 500 und 700 m 

danteil von 80 % und mehr der  landwirtschaftlichen Nutzfläche) und 

mehr  als 0,5 ?h pro Jahr und 

Kleine Gebiete 
Räumliche Bezugseinheit: politische Gemeinde 
0 Durchschnittliche Betriebszahl maximal 30 sowie andere spezifische Nachteile (ausge- 

prägte Hügellandschaften, Feucht- und Sumpfgebiete, regelmäßig überschwemmte Ge- 
biete, Grenzregionen, etc.) 

BHK- in % Hauptmerk- 
Punkte maximal mal = 100 

Trennstücke 25 4,39 7,81 
Spezielle Bewirischafiungseinheiten 5 o,aa 1,56 

Entfernung zu öffentlichen Verkehrsmitteln 10 1,75 10,oo 
Entfernung zur Bezirkshauptmannschaft 10 1,75 10,oo 
Wegerhaltung 15 2,63 15,OO 
Seilbahnerhaltung 5 0,88 5,OO 
Extremverhältnisse 10 1,75 10,oo 
Regionale Lage des Betriebes 25 4,39 25,OO 

,..,. .,,. . ,, ...., . .._-..- .._,, , . -. .. . 
Boden und Klima 150 26,32 100,oo q 

T 

Klimawert der Hofstelle 
Seehöhe der Hofstelle 
Ertragsmesszahl 

' Erschwernispunkte maximal 
die Uiiisctzung dcr EU-Foi-dc- 
rungsprogramine (Tub. 2). 

Differenzierung innerhalb 
der Benachteiligten 
Gebiete 

Die Differenzierung inner- 
halb des Benachteiligten Ge- 
bietes nach dem Ausmaß der 
naturbedingten Benachteili- 
gungen ist Aufgabe des jewei- 
ligen Mitgliedstaates. In Öster- 

50 8,77 33,33 
50 8,77 33,33 
50 8,77 33,33 

570 100,oo 
ieich wuidc das bereits be5tc- E I ~ J  2 A/~g~virr/ / igtX~ I -  

hende System der Bergbauern- terrenfiw die euizelnen 
zonierung dafür herangezogen. Gebietskutegorien (0.) 

Unter Zuhilfenahme der Tub. 3: Neuer Bergbö- 
modernen Methoden der Fern- fekutuster - Grund- 
erkundung sowie der Kataster- Struktur und Gewicb- 
grundlagen sind seit mehreren tung (U.) 

Jahren Erhebungsarbeiten für 
die Erstellung eines neuen 
österreichischen Berghöfeka- 
tasters im Gange (Tub. 3). Die- 
ser Berghöfekataster erfasst 
die Bewirtschaftserschwernis- > 
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Entwicklung der bergbau- 
ernpoliticchen Förde- 
rungcprogramme in 
Österreich 

Die ~ ~ / / / ; / ~ / / ? ~ / i ( ~ / ? ~ / / ; / ~ ; /  ce einzclbctrieblicli iii6gliclist 
als We>sc.nsn?erknia/ objektiv und differenziert. Dic 
der österreichischen Umstellung der Ausgleichszu- 
Landwirtschaft ist lage auf den Berghöfekataster 
keine Erfindung der mit der erstmaligen Anwen- 
heutigen Zeit dung der neukonzipierten Aus- 

gleichszulage erfolgte im Jahr 
2001. 

Agrarpolitische Program- 
matik und Rahmenbedin- 
gungen 

Die Multifunktionalität als 
Wesensmerkmal der öster- 
reichischen Landwirtschaft ist 
keine Erfindung der jüngsten 
Zeit, sondern viel mehr eine 
Wiederentdeckung traditionel- 
ler Funktionsstrukturen. Seit je- 
her ist die Land- und Forstwirt- 
schaft multifunktional und er- 
bringt vielfältige Leistungen für 
die Gesellschaft, vor allem auch 
für die Sicherung und Stabilität 
des Lebens- und Wirtschafts- 
raumes. Besonders deutlich 
wird dies in den österreichi- 
sehen Bergregionen, wo ein 
Rückgang der Landwirtschaft 
in einem unmittelbaren Zusam- 
menhang mit der ökologischen 

.. 

Nach dem Zweiten Welt- 
krieg stand in erster Linie die 
Versorgung der Bevölkerung 
m Vordergrund der agrarpoli- 
ischen Bemühungen. Daher 

waren auch die Förderungs- 
naßnahmen in erster Linie auf 
iieses Ziel hin ausgerichtet. 
Mit der Schaffung des Land- 
wirtschaftsgesetzes im Jahre 

Stahilität dcc Lcbciisraiiines 
und damit von großer gesell- 
schaftlicher Bedeutung ist. 

Multifunktionalität vor al- 
lem in der landeskulturellen 
Ausprägung und Erhaltung 
und Pflege von naturnahen 
Kulturlandschaften wirft in ei- 
nem liberalisierten Agrarsys- 
tem konsequenterweise die 
Frage nach der Bewertung die- 
ser Leistungen und deren leis- 
tungsgerechte Abgeltung auf, 
weil marktbezogene Preise für 
die landwirtschaftlichen Er- 
zeugnisse nicht die Leistungen 
der Landwirtschaft im Rahmen 
der Multifunktionalität einsch- 
ließen können. 

Die Umsetzung der Pro- 
grammatik spielt sich in einem 
Spannungsfeld ab. Mehr denn 
je ergibt sich eine akute Pro- 
blematik höherer Standards 
und Auflagen bei der Landbe- 
wirtschaftung und weiterer Li- 
beralisierungstendenzen, die 
die Frage fairer Wettbewerbs- 
Verhältnisse in einem Zusam- 
menhang mit der Multifunktio- 
nalität außerordentlich aktuali- 
sieren. 

1960 wurden dann nachhaltige 
strukturpolitische Programme 
entwickelt, die vor allem auch 
für die Berggebiete zu positi- 
ven Effekten geführt haben. 

Zunächst ging es vor allem 
um die Versorgung mit den 
grundsätzlichen Infrastruktu- 
ren, wie beispielsweise um die 
verkehrsmäßige Erschließung 
der Bergbauernhöfe. Damit 
einhergehend und zum Teil 
auch in Form gemeinschaftli- 
chen Beratungsprojekten wur- 
den die Programme für die be- 
trieblichen Beihilfen aufge- 
baut, wobei sowohl Zinsenzu- 
Schüsse wie Investitionsbeihil- 
fen als wesentliche Instrumen- 
te zur Verfügung standen. 

In den 70-er Jahren kam es 
zur Einführung der Direktzah- 
lungen durch den Bund und die 
einzelnen Bundesländer. Wäh- 
rend die Bundesländer im Prin- 
zip flächengebundene Bewirt- 
schaftungsprämien aufbauten, 
entwickelte der Bund ein Sys- 
tem von betriebsbezogenen 
Zuschüssen. 

Die Differenzierung erfolg- 
te nach der Erschwernislage 

Der Alm- und Bergbauer 



des Betriebes, sowie unter 
Berücksichtigung der gesamt- 
haften Einkommenssituation. 
In den folgenden Jahren er- 
folgte ein substantieller Aus- 
bau sowie auch eine Weiterent- 
wicklung der bestimmenden 
Kriterien und Vorgaben. 

So wurde im Jahre 1991 
der Bergbauernzuschuss des 
Bundes um eine flächenbezo- 
gene Prämie erweitert, um auf 
diesem Wege für die Abgel- 
tung der landeskulturellen 
Leistung der Bergbauern ein 
verstärktes Element zu veran- 
kern. 

Die Konsequenzen aus 
dem EU-Beitritt 

Mit dem EU-Beitritt per I .  
Jänner 1995 fand die öster- 
reichische Berglandwirtschaft 
eine grundsätzlich neue Situa- 
tion vor. Vor allem wurde der 
unmittelbare Eintritt in den 
Binnenmarkt, obwohl unter- 
stützt mit degressiven Über- 
gangsbeihilfen, zu einer 
großen Herausforderung. Die 
Erzeugerpreise für die öster- 
reichische Landwirtschaft gin- 
gen orientiert am Binnen- 
marktpreisniveau substanziell 
zurück, die direkten EU-Prä- 
mien sind für die Einkommen 
in der Landwirtschaft von 
großer Bedeutung. 

Aus der Sicht der Berg- 
landwirtschaft waren folgende 
Regeln und Instrumente von 
besonderer Bedeutung für die 
Aufrechterhaltung der Bergre- 
gionen: 

Die Produktionsmöglichkei- 
ten in der EU sind in einigen 

Anzahl der Betriebe nach BHK-Punkteklassen 

Burgenland 
Kärnten 
Niederösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Steiermark 
Tirol 
Vorarlberg 

‘Österreich 

279 
2.089 
7.662 

10.234 
1.938 
3.911 
2.718 

646 

29.477 

153 
2.900 
8.147 
6.075 
2.358 
6.096 
3.331 
1.253 

30.31 3 

1 
2.564 

998 
672 

1.398 
3.092 
3.482 

735 

12.942 

1.073 85 
42 
29 

537 8 
709 9 

1.936 124 
301 2 

4.627 228 

433 
8.711 

16.849 
17.010 
6.239 

13.817 
11 5 9 1  
2.937 

77.587 

Bergbauernbetriebe in Österreich 
Anzahl der Betriebe nach Betriebsgröße 

unter 2 ha 
bis 5 ha 
bis 10 ha 
bis 20 ha 
bis 30 ha 
bis 50 ha 
über50ha 
“Betriebe 99 ’ 

130 
218 
136 
56 
12 
9 
3 

564 
----“..* 

906 
2.360 
2.835 
2.703 

756 
299 

56 - 
9.915 

916 1380 248 1289 957 144 5970 
2626 4272 1015 3.399 4354 797 19041 

798 20679 3.370 3786 1911 3.895 3948 
6.378 6.150 2454 4924 2.391 801 25.857 
3 171 2657 679 1.517 419 291 95021 
1 593 818 200 598 109 85 3.711 

313 62 23 78 10 8 553 
18.367 19.125 6.530 15.700 12 188 2.924 85.313’ 

v T,,- -.rrxIIT -*-..-z- m.,.-. -* .-- ___ r__ ”--. 

Betriebe95 662 10322 19593 20462 6814 16566 12811 3189 90419 
‘LN 99(ha) 3.398 ,330 78.374 174 996- 91.985 30.357 990.055’ 
Wald (ha) 2721 159922 215.236 126492 58854 266449 71 124 9416 910214 
Quelle Agrarsfrukturerhebungen 1995 und 1999, Stabsbk Austna 

Produktbereichen durch Quo- 
ten beschränkt. Die Referenz- 
mengen für Marktordnungs- 
Prämien und vor allem die 
Milchquote sind eine gewich- 
tige Grundlage für die Auf- 
rechterhaltung der Produkti- 
onsfunktion der Landwirt- 
schaft in den Berggebieten. 

0 Zur Unterstützung umwelt- 
konformer Produktionsme- 
thoden wurde ein EU-mitfi- 
nanziertes Umweltpro- 
gramm umgesetzt, das auch 
für die Bergregionen spezi- 
fische Förderungsansätze 
enthält. 

0 Die Ausgleichszahlungen 
für die Benachteiligten Ge- 
biete und damit der Bergge- 
biete wurden erheblich auf- 
gestockt. 
Im Rahmen der regionaipo- 

iitischen Maßnahmen (Ziel 
5b Gebiete und nachfolgend 
Ziel 2-Gebiete) partizipier- 
ten die Berggebiete. 
Sowohl Leader+ als auch 

lnterreg mit ihrer neuen Aus- 
prägung ermöglichen spezifi- 
sche Initiativen und somit bei 
Nutzung der Möglichkeiten ei- 
nen Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung der Berglandwirt- 
schaft und Berggebiete. 

Die Bergregionen in der 
Europäischen Union wie auch 
in Österreich sind bezüglich 
Strukturen und Entwicklungs- 
stand von einer großen Vielfalt 
geprägt. Für strukturschwache 
Regionen ergibt sich die Not- 
wendigkeit, dass auch hinkünf- 
tig Interventionen aus den EU- 
Strukturfonds erforderlich 
sind. 

Zum Autor: 
Dipl.-Ing. Rupert Hu- 
ber ist Leiter der Ab- 
teilung Förderung, Be- 
ratung, Regionalpolitii 
bei der Präsidenten- 
konferenz der Land- 
wirtschaftskammern 
Österreichs und Ge- 
schäfisfihrer der 
Österr ARGEJtir 
Bergbauern fragen 

Der Alm- und Bergbauer 

6-7’03 I l5 




